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Ziele der Wiener Sonnenstrom-Offensive

• Ziel 1: Die Stadt Wien baut die Leistung durch Sonnenstrom aus und 
nutzt dabei alle urbanen Flächen. Ziel: Steigerung der Leistung mittels 
Photovoltaik (PV) im Stadtgebiet von 50 MWp (Anfang 2021) bis 2025 
auf 250 MWp und bis 2030 auf 800 MWp

• Ziel 2: Vorbildrolle der Stadt Wien

• Ziel 3: Die Stadt Wien schafft bessere Rahmenbedingungen für die 
Errichtung von PV-Anlagen (Bewilligungserfordernisse, Förderungen, …)

• Ziel 4: Die Stadt Wien aktiviert Private und Betriebe und macht sie zu 
Solarpartner*innen
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9.405
Anzahl Anlagen

180 MWp
Leistung  Anlagen

593 MWh
Heutiger Tagesertrag

51.576
Haushalte, die versorgt werden könnten

40.977 t CO2/Jahr
CO2 Einsparung pro Jahr

Sportliche Ausbau-Ziele

Stichtag: 01. März 2024



Wien setzt 
eins drauf.
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• Optimale Förderbedingungen 
für Private und Betriebe

• Erhöhung des PV-Förderbudgets 
auf rund 15 Mio. Euro pro Jahr

• Attraktive Förderangebote

• Unkomplizierte Fördereinreichung

• Kostenlose Beratungsangebote

Wien setzt eins drauf.

Novelle der Wiener Bauordnung Ende 2023:

• PV-Anlagen bis 15 kWp können in Wien anzeigen- und
bewilligungsfrei errichtet werden!
Ausnahmen nach WBO: Anlagen in Schutzzonen, Grünland-Schutzgebieten, Gebieten mit Bausperre 
Ausnahmen nach WEIWG: Vertikale PV-Anlagen, PV-Anlagen mit elektrischen Speichern 

• Bewilligungskriterium > 11m Fluchthöhe gefallen
• Erleichterungen für Errichtung von PV-Flugdächern



Was ist neu bei der Wiener PV-Landesförderung?
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Mehr Förderung:

• Anhebung der förderfähigen Anlagenobergrenze 
von 500 kWp auf 1.000 kWp.

• Förderung von Anlagenerweiterungen für alle, 
die bereits eine Photovoltaik-Anlage in Betrieb haben.

• Doppelte Fördersätze für Photovoltaik-Anlagen 
auf Mehrgeschoßwohnbauten (Bestandsgebäude).

• Verlängerung der Photovoltaik-Flugdachförderung
bis 31.12.2025.

• Anhebung der maximalen Fördersumme der 
PV-Gründachförderung.



Was ist neu bei der Wiener PV-Landesförderung?
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Einfachere Einreichung:

• Förderungen an 365 Tagen im Jahr: Damit können Anträge ab 2024 
auch gestellt werden, wenn zeitgleich ein Förder-Call des Bundes offen ist.

• Förderung Photovoltaik-Anlagen von Privaten ab dem ersten kWp –
trotz Umsatzsteuerbefreiung des Bundes.

• Förderung der Anlagenteile aus der Wiener Photovoltaik-Verpflichtung.
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Die PV-
Förderungen



So klappt es mit dem Förderantrag!
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Keine Doppelförderung!

Eine Kombination der Wiener Landesförderung mit Förderungen des Klima- und 
Energiefonds oder mit Förderungen nach dem EAG ist nicht möglich. Wichtig dabei: 
Die Umsatzsteuerbefreiung des Bundes gilt nicht als (Doppel-)Förderung.

Der schriftliche Förderantrag muss immer vor Beginn der Arbeiten für 
das Vorhaben gestellt werden. Unter dem Beginn der Arbeiten versteht man:

• die rechtsverbindliche Bestellung der PV-Anlage oder

• den Beginn der Bauarbeiten oder

• eine andere Verpflichtung, wobei der früheste dieser Zeitpunkte gilt 

Der Beginn der Arbeiten kann auf eigenes Risiko unmittelbar nach   
Antragstellung erfolgen, die Förderzusage muss nicht abgewartet werden.

1.

2.



Den Förderantrag können Sie ausschließlich online und vor Beginn der Arbeiten
bei der Kommunalkredit Public Consulting GmbH (KPC) einbringen. 

Folgende Unterlagen sind für den Antrag wichtig:

• Bindendes Angebot der Firma, die Ihre Anlage errichtet  

• Berechnung der Volllaststunden mit standardisierten Methoden 

• Vollständig ausgefülltes Einreichformular 

• Schriftliche Vollmacht, wenn Sie den Antrag nicht selbst stellen, sondern z.B. die Firma, 
die Ihre Anlage errichtet, oder andere natürliche oder juristische Personen 

Sie benötigen KEINEN Zählpunkt zum Zeitpunkt der Antragstellung! 

Was brauche ich für meinen Förderantrag?
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Die Wiener PV-Förderung ist keine De-minimis-Beihilfe! 
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Die PV-Förderungen



Die Photovoltaik-StandardförderungPhotovoltaik-
Standardförderung
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Die Photovoltaik-Standardförderung

Die optimale Photovoltaik-Basis: 

Gefördert werden neu installierte Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) 
auf oder an Gebäuden, auf baulichen Anlagen und Betriebsflächen. 
Einreichen können natürliche und juristische Personen, die in Wien 
eine Anlage errichten wollen. 
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Fördersätze für PV-Standard-Anlagen:

• 250 Euro pro kWp für Anlagenleistungen bis 100 kWp

• 200 Euro pro kWp für Anlagenleistungen von 100 kWp bis 500 kWp

• NEU: 150 Euro pro kWp für Anlagenleistungen von 500 kWp bis 1.000 kWp

Insgesamt werden maximal 30 Prozent der förderfähigen Kosten finanziert. 

Die Umsetzungsfrist beträgt 24 Monate ab Förderzusage.

Die Photovoltaik-Standardförderung

Weitere Informationen finden sie hier

https://sonnenstrom.wien.gv.at/standardfoerderung


Förderung für
Anlagenerweiterungen
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Für alle, die noch eins draufsetzen wollen: 

Dieser Förderbaustein ist speziell für Betriebe und Bauträger 
gedacht, die bereits eine Photovoltaik-Anlage am Dach 
haben und diese vergrößern möchten. 

Förderung für Anlagenerweiterungen 



17

Förderung von Anlagen-Erweiterungen:

• pauschal 150 Euro pro kWp

• Obergrenze insgesamt: 1.000 kWp

• Der Fördersatz von 150 Euro pro kWp gilt für alle Förderschienen, 
auch für PV auf Mehrgeschoßwohnbauten oder PV-Gründachanlagen.

Insgesamt werden maximal 30 Prozent der förderfähigen Kosten finanziert.

Die Umsetzungsfrist beträgt 24 Monate ab Förderzusage. Es ist kein zusätzlicher Zählpunkt notwendig! 

Voraussetzung: Eine in Betrieb befindliche PV-Anlage muss bereits vorhanden sein.

Förderung für Anlagenerweiterungen 

Weitere Informationen finden sie hier

https://sonnenstrom.wien.gv.at/foerderung-anlagenerweiterung


PV-Anlagen auf Mehr-
geschoßwohnbauten
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Mit der Verdoppelung der Standard-Fördersätze unterstützt 
die Stadt Wien die höheren Investitionskosten und treibt den 
PV-Ausbau auf Mehrgeschoßwohnbauten* (MGWB) stark voran. 

Doppelte Fördersätze für PV-Anlagen 
auf Mehrgeschoßwohnbauten

* Förderberechtigt sind mehrgeschoßige Bestandswohnbauten ab Bauklasse III 
(d.h. sie sind höher als neun Meter) oder sie bestehen aus einem Erdgeschoß und 
mindestens zwei weiteren Obergeschoßen, ohne Dachgeschoß. Außerdem müssen 
mindestens drei Wohneinheiten und zumindest 50 Prozent Wohnfläche vorhanden 
sein. Der doppelte Fördersatz gilt nicht bei Neubauten.
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Fördersätze für PV-Anlagen im MGWB:

• 500 Euro pro kWp für Anlagenleistungen bis 100 kWp

• 400 Euro pro kWp für Anlagenleistungen von 100 kWp bis 500 kWp

• 300 Euro kWp für Anlagenleistungen von 500 kWp bis 1.000 kWp

Insgesamt werden maximal 30 Prozent der förderfähigen Kosten finanziert.

Die Umsetzungsfrist beträgt 24 Monate ab Förderzusage.

Unter die förderfähigen Kosten fallen auch Absturzsicherungen.

Doppelte Fördersätze für PV-Anlagen 
auf Mehrgeschoßwohnbauten

Weitere Informationen finden sie hier

https://sonnenstrom.wien.gv.at/foerderung-mehrgeschoss-wohnbauten


Photovoltaik-
Flugdächer
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Gefördert werden neu installierte PV-Flugdächer über versiegelten 
Freiflächen von Betrieben in Wien mit einer Mindestgröße von 100 m2 

überdachter Fläche oder einer Mindestleistung von 15 kWp. 

Förderung von Photovoltaik-
Flugdächern (PV-Flugdächer)
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Fördersätze für PV-Flugdächer:

• 500 Euro pro kWp für Anlagenleistungen bis  100 kWp

• 400 Euro pro kWp für Anlagenleistungen von 100 kWp bis 500 kWp

• 300 Euro pro kWp für Anlagenleistungen von 500 kWp bis 1.000 kWp

Insgesamt werden maximal 30 Prozent der förderfähigen Kosten finanziert. 

Die Umsetzungsfrist beträgt 24 Monate ab Förderzusage. Es ist kein zusätzlicher Zählpunkt notwendig! 

Die maximale Fördersumme pro Anlage beträgt 250.000 Euro. 

Förderung von Photovoltaik-
Flugdächern (PV-Flugdächer)

Weitere Informationen finden sie hier

https://sonnenstrom.wien.gv.at/foerderung-flugdaecher


PV-Anlagen auf 
Gründächern
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Für Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) auf Gründächern oder 
PV-Anlagen, die als Schattenspender für grüne Dachlandschaften 
dienen, kann ein Zuschlag von 150 Euro pro kWp auf die 
Standardförderung beantragt werden. 

Förderung von PV-Anlagen auf 
Gründächern (PV-Gründächer)
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Förderung von PV-Anlagen auf 
Gründächern (PV-Gründächer)
Fördersätze für PV-Gründächer (inkl. Zuschläge):

• 400 Euro pro kWp für Anlagenleistungen bis  100 kWp

• 350 Euro pro kWp für Anlagenleistungen von 100 kWp bis 500 kWp

• 300 Euro pro kWp für Anlagenleistungen von 500 kWp bis 1.000 kWp

Insgesamt werden maximal 30 Prozent der förderfähigen Kosten finanziert. 

Die Umsetzungsfrist beträgt 24 Monate ab Förderzusage. Es ist kein zusätzlicher Zählpunkt notwendig! 

Die maximale Fördersumme pro Anlage beträgt 250.000 Euro.

Weitere Informationen finden sie hier

https://sonnenstrom.wien.gv.at/foerderung-gruendaecher


Elektrische 
Speicher
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Die Stadt Wien fördert in Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie betrieblichen 
Gebäuden die kombinierte Neuerrichtung oder die Nachrüstung eines 
stationären Stromspeichers zu einer bestehenden Photovoltaik-Anlage.

Förderung von elektrischen Speichern
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Es werden maximal 10 kWh der nutzbaren Stromspeicherkapazität gefördert.

Die Förderhöhe beträgt 200 Euro pro kWh.

Insgesamt werden maximal 30 Prozent der förderfähigen Kosten finanziert.

Die Umsetzungsfrist beträgt 24 Monate ab Förderungszusage. 

Nicht förderfähig ist die Erweiterung bestehender Stromspeicher-Anlagen.

Förderung von elektrischen Speichern

Weitere Informationen finden sie hier

https://sonnenstrom.wien.gv.at/foerderung-elektrische-speicher
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Wir beraten
Sie gerne!
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• Kostenlose Fördersprechstunde eingerichtet

• Täglich von Montag bis Freitag 

• Individuelle Förderberatung durch Expert*innen der Stadt Wien

• Wahlweise Beratung per Telefon oder per Video-Call

• Online buchbar unter
sonnenstrom.wien.gv.at

PV-Fördersprechstunde der Stadt Wien



Wir beraten Sie gerne!
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Klima- und Innovationsagentur der Stadt Wien
Beratungsservice der Urban Innovation Vienna (UIV) 

• erste Anlaufstelle für Fragen rund um die Errichtung 
von allen erneuerbaren Energieanlagen in Wien 

• kostenlose Beratung, individuelle Betreuung und 
maßgeschneiderte Informationen

• Beratung und Information zu behördlichen 
Genehmigungsverfahren und Förderangeboten

• Unterstützung bei Anbieter*innensuche

• alle Kontaktmöglichkeiten hier
erneuerbare-energie.urbaninnovation.at

https://erneuerbare-energie.urbaninnovation.at/


Vielen Dank!



Kontakte

Programmleitung der Wiener Sonnenstrom-Offensive

Mag.a Susanne Häßler
Abteilung Energieplanung (MA 20)
Telefon: 01 4000 88113
susanne.haessler@wien.gv.at

Dr. David Tudiwer
MD-Bauten und Technik
Telefon: 01 4000 82688
david.tudiwer@wien.gv.at

Fragen, Wünsche, Anliegen?
Das Team der Sonnenstrom-Offensive hilft Ihnen gerne!
E-Mail: sonnenstrom@post.wien.gv.at

Alle relevanten Informationen zur Wiener Sonnenstrom-Offensive 
und den PV-Förderungen der Stadt Wien finden Sie auf: sonnenstrom.wien.gv.at

mailto:susanne.haessler@wien.gv.at
mailto:david.tudiwer@wien.gv.at
mailto:sonnenstrom@post.wien.gv.at
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